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SERVICEBLOCK
Mitteilungsblatt
Frau Wallesch�������������������������������������������������08431/6719-15
wallesch@vg-neuburg.de

Kommunale Verkehrsüberwachung
Zimmer 10, nur Di 9.30-11.00 Uhr���������������� 08431/6719-16
verkehr@vg-neuburg.de

Viele Behördengänge können Sie auch online erledigen 
unter www.vg.neuburg.de, Mit der Maus ins Rathaus

• Wissenswertes über die Gemeinde Bergheim:
1. Bürgermeister
Tobias Gensberger�������������������������������� Tel. 0160/97919258

Gemeindezentrum Bergheim
Schulstraße 9, 86673 Bergheim
E-Mail: buergermeister@gemeinde-bergheim.de

Sprechstunden des 1. Bürgermeisters:
Nur auf Voranmeldung, Tel. 0160/97919258

2. Bürgermeisterin Claudia Heinzmann��� Tel. 01573/5209520
3. Bürgermeister Albert Zeller��������������� Tel. 08431/618233

• Öffentliche Einrichtungen
Grundschule Bergheim:������������������������ Tel. 08431/430614,
Bergheimer Weg 1, 86673 Unterstall����������Fax 08431/44332
E-Mail: verwaltung@gs-bergheim.de

Kindergarten:
Kindergarten St. Mauritius, Schulstraße 9 1/2
Tel. 08431/48455 – E-Mail: kiga@gemeinde-bergheim.de
Kindergartenreferentin: Steffi Sauerlacher
Tel. 08431 6471457  – steffi_sauerlacher@web.de

Gemeindebücherei Bergheim���������������� Tel. 08431/618995
Öffnungszeiten:
Sonntag: 11:00 - 12:00 Uhr��������Mittwoch: 18:00 - 19:00 Uhr

Bauhof������������������������������������������������������������0170/9029542

Wichtige Rufnummern
Polizei�������������������������������������������������������������������������������110
Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt���������������������������������112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst������������������������������������116 117
Giftnotruf München������������������������������������������������089-19240
E.ON Bayern Störungsmeldung����������������09 41-28 00 33 66
Ingolstädter Kommunalbetriebe��������������������� 0841-305-3333
Heimberggruppe����������������������������������������������������08434-484
DSLmobil������������������������������������������������������� 09090-99798-0
Futhuk Kinder- und Jugendhilfe�����������������������08251-870278
Pflege Stützpunkt��������������������������������������������08431-580366
Landkreisbetriebe Müllentsorgung�������������������� 08431-612-0
Landratsamt��������������������������������������������������������� 08431-57-0

Öffnungszeiten der Verwaltung
Montag – Freitag�������������������������������������� 08.00  -  12.00 Uhr
Mittwochs zusätzlich������������������������������� 14.00  -  18.00 Uhr

Bitte nutzen Sie weiterhin digitale Kommunikationswege,  
wie Telefon, E-Mail oder den Onlineauftritt „Mit der Maus ins 
Rathaus“.
Falls Sie Erledigungen in der Verwaltungsgemeinschaft Neu-
burg a.d. Donau außerhalb der regulären Öffnungszeiten zu 
tätigen haben, können
Sie  auf Anfrage beim jeweiligen Sachgebiet einen individuellen 
Termin vereinbaren.

Verwaltungsgemeinschaft Neuburg a.d. Donau
Tilly-Park 1 a, 
86633 Neuburg a.d. Donau
Zentrale: 08431/6719-0
E-Mail: verwaltung@vg-neuburg.de

• Ansprechpartner der Verwaltung
Bürgerbüro/Amt für öffentliche Sicherheit und 
Ordnung/Steueramt
Herr Schweizer, Zimmer 1���������������������������� 08431/6719-10
schweizer@vg-neuburg.de
Herr Speth, Zimmer 1������������������������������������08431/6719-20 
speth.a@vg-neuburg.de

Gemeinschaftsvorsitzender/Bürgermeister
1. Bgm. Bergheim, Herr Gensberger,
Zimmer 2����������������������������������������������������� 0160/97919258
buergermeister@gemeinde-bergheim.de
1. Bgm.in Rohrenfels, Frau Manuela Heckl,
Zimmer 5������������������������������������������������������� 0171/6411357
buergermeister@rohrenfels.de

Geschäftsleitung
Herr Gößl, Zimmer 3������������������������������������� 08431/6719-11
goessl@vg-neuburg.de

Bauamt/Niederschlagswasser/Beiträge
Frau Rottmeir, Zimmer 7������������������������������� 08431/6719-18
rottmeir@vg-neuburg.de

Frau Köhler, Zimmer 7���������������������������������� 08431/6719-19
koehler@vg-neuburg.de

Kämmerei/Beiträge
Frau Graf, Zimmer 8������������������������������������� 08431/6719-12
graf@vg-neuburg.de

Kassenverwaltung/Buchhaltung/Personal
Frau Wolf, Zimmer 8������������������������������������� 08431/6719-17
wolf@vg-neuburg.de

Kindergarten/Kassenverwaltung
Frau Speth, Zimmer 9����������������������������������� 08431/6719-14
speth@vg-neuburg.de

Kommunale Einrichtungen/Friedhof/Bauhof
Frau Wenger, Zimmer 9 (Mi-Fr)�������������������� 08431/6719-13
wenger@vg-neuburg.de
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Termine rund um den Müll
Abfuhrtermine für Restmülltonnen

Bio (wöchentlich):
28.02.2025/07.03.2025/14.03.2025/21.03.2025/28.03.2025

RMT (14-tägig):
28.02.2025/14.03.2025/28.03.2025

RMT (vierwöchig):
28.02.2025 und 28.03.2025 oder 14.03.2025 (Straßenab-
hängig)

Die Müllgefäße müssen ab 7 Uhr gut sichtbar mit geschlos-
senem Deckel am Straßenrand zur Leerung bereitstehen.

Wertstoffhof
Bergheim - Fährenweg

Öffnungszeiten :

Jeden Samstag 09.00 - 12.00 Uhr

Bauschutt
Freimenge nur für private Haushalte bis max. 50 Liter

Baum- und Strauchschnitt
Annahme von sortenreinem Baum- und Strauchschnitt von 
Privathaushalten bis max. 3 Kubikmeter kostenlos.

Übrige Gartenabfälle
Freimenge nur für private Haushalte 1 Kubikmeter.

Sperrmüll und Elektronikschrott
Kostenlose Abgabe in haushaltsüblichen Mengen.

Abfuhrtermin Gelbe Tonne
Da die Termine für die Abfuhr der „Gelben Tonne“ von 
Straße zu Straße unterschiedlich sind, können wir leider 
keine detaillierten Angaben machen.

Für Fragen zur Bereitstellung, Auslieferung und Leerung 
der „Gelben Tonnen“ hat die Firma Hofmann eine gebüh-
renfreie Service-Hotline unter 0800/1004337 eingerichtet. 
Anrufer werden gebeten, die Postleitzahl ihres Wohnortes 
bereitzuhalten. Alle Informationen finden Sie auch auf der 
Internetseite „www.landkreisbetriebe.de“.

Sofern kein Internetzugang vorhanden ist, helfen Ihnen 
die Landkreisbetriebe unter der Tel.-Nr. 08431/612-0 
gerne weiter. Einen ausführlichen Tourenplan finden Sie 
unter www.landkreisbetriebe.de.

Gemeinderatssitzung
Die nächste Gemeinderatssitzung findet voraussichtlich am
Montag, den 24.03.2025 statt.
Den Sitzungsort bitte an den gemeindlichen Tafeln einsehen!

SERVICEBLOCK
Apotheken-Notdienst
weitere Apotheke finden Sie unter:
https://www.blak.de/notdienst/oeffentliche-notdienstsuche/
ortesuche

28.02.easy-Apotheke, ND, Am Südpark 7
01.03.Apotheke d. barmherzigen Brüder, ND,

Bahnhofstr. 107
02.03.Ostend-Apotheke, ND, Sudetenlandstr. 47
03.03.Hollis-Apotheke, IN, Krumenauerstr. 38-44
04.03.Elisen-Apotheke, ND, Ingolstädter Str. 16
05.03.Apotheke Sollnau, EI, Sollnau 23
06.03.Vital-Apotheke, IN, Barthlgasserstr. 23
07.03.Schwalbanger-Apotheke, ND, Am Schwalbanger 1
08.03.Vital-Apotheke, IN, Barthlgasserstr. 23
09.03.Apotheke am Adlmannsberg, Wettstetten,

Ziegelberg 2
10.03.Birken-Apotheke, Karlshuld, Augsburger Str. 5
11.03.Apotheke d. Barmherzigen Brüder, ND,

Bahnhofstr. B 107
12.03.Marien-Apotheke, ND, Schmidstr. 132
13.03.Apotheke am Schrannenplatz, ND,

Schrannenplatz 208
14.03.St. Josefs-Apotheke, IN, Friedrich-Ebert-Str. 45
15.03.Donau-Apotheke, ND, Neuhofstr. 243
16.03.Michel-Apotheke, IN, St.-Michel-Str. 5
17.03.Ostend-Apotheke, ND, Sudetenlandstr. 47
18.03.Rathaus-Apotheke, Gaimersheim,

Untere Marktstr. 5
19.03.Donau-Apotheke, ND, Neuhofstr. 243
20.03.Aktiv-Apotheke, IN, Münchener Str. 144
21.03.Mohren-Apotheke, IN, Kirchplatz 20
22.03.Marien-Apotheke, ND, Schmidstr. 132
23.03.Birken-Apotheke, Karlshuld, Augsburger Str. 5
24.03.St. Josefs-Apotheke, IN, Friedrich-Ebert-Str. 45
25.03.easy-Apotheke, ND, Am Südpark 7
26.03.Elisen-Apotheke, Nassenfels, Im Strassfeld 4
27.03.Elisen-Apotheke, ND, Ingolstädter Str. 16
28.03.Apotheke am Adlmannsberg, Wettstetten,

Ziegelberg 2
29.03.Elisen-Apotheke, ND, Ingolstädter Str. 16

Verwaltungsgemeinschaft geschlossen
Am Faschingsdienstag, den 04.03.2025

ist die Verwaltungsgemeinschaft ab 12:00 Uhr
geschlossen!

Abgabeschluss
für die nächste Ausgabe

Montag, 24.03.2025, 12.00 Uhr
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nummer 08431/57-893 oder den VerbraucherService, Telefon 
0841/95159990. Die Anfrage kann auch online unter dem 
oben angegebenen Link oder per Mail an klimaschutz@
neuburg-schrobenhausen.de erfolgen.

Nächste Termine:
11.03.2025 Landratsamt ND-SOB,

Platz der Deutschen Einheit 1, Neuburg, Raum 
114

12.03.2025 +
26.03.2025

VHS Schrobenhausen,
Lenbachstr. 22, SOB

Hospizverein - Termine
Tel: 08431/4364061

März
Mi 05.03. 19.00-

21.00
VHS-Kino: Mari-
annengraben

ND, Kinopalast, 
Längenmühlweg 
57

Do 06.03. 19.00-
21.00

Abendtreff – 
Trauer

Caritszentrum 
SOB, Barten-
gasse 6

Sa. 08.03. 14.00-
17.00

Kindertrauer-
Gruppe

ND + SOB

Mi. 12.03. 15.00-
17.00

Lebenscafe ND Münchener 
Str. 15, Fürstgar-
tencenter 2.OG

Do 20.03. 18.30 „kleiner Letzte 
Hilfe Kurs“

Hörzhausen

Do 27.03. 17.00-
18.00

PV-Sprech-
stunde

telefonisch

Sa 29.03. 14.00 Trauer-Wande-
rung Frauen-
berg Eichstätt

ND Münchener 
Str. 15, Fürstgar-
tencenter 2.OG

Hausnummern müssen erkennbar sein
Das Auffinden von Hausnummern bereitet den Feuerwehren, 
aber auch den Einsatzkräften von Polizei und Rettungsdiens-
ten immer wieder Probleme und führt zu einer Verzögerung bei 
der Hilfeleistung. In jedem Fall kann das verzögerte Auffinden 
einer Einsatzstelle auf Grund einer nicht deutlich angebrachten 
Hausnummerierung Leben kosten oder hohen Sachschaden 
nach sich ziehen. Deshalb sollte es im Interesse aller sein, dass 
die Einsatzkräfte die Hausnummernschilder von der öffentlichen 
Verkehrsfläche aus eindeutig und schnell erkennen bzw. finden 
können. Dies gilt vor allem bei Nacht oder schlechter Sicht. Wir 
bitten alle Hauseigentümer, darauf zu achten, dass die Haus-
nummern gut sichtbar angebracht und von Bewuchs freigehal-
ten wird.

Haben Sie etwas verloren?  
Fundsachen online einsehen!

Wenn Sie etwas verloren haben, können Sie 
auf der Homepage der Verwaltungsgemein-
schaft Neuburg recherchieren, ob Ihr verlorener 
Gegenstand in unserem Fundus zu finden ist. 
Sie gehen folgendermaßen vor:
- www.vg-neuburg.de
- Startseite
- Mit der Maus ins Rathaus

Behördensprechtag mit dem Bayer. 
Landesamt für Denkmalpflege
Nächster Termin: 12.03.2025
Falls aktuelle Fragen auftauchen bzw. eine Ortsbesichtigung 
gewünscht wird, teilen Sie dies bitte dem Landratsamt, Herr 
Kaes (Tel. 08431/57-257) rechtzeitig, jedoch spätestens zwei 
Wochen vor dem Sprechtag-Termin, mit.
Wir bitten um Beachtung, dass der Termin immer unter Vorbe-
halt der aktuellen Lage stattfindet!

Sprechtage der Deutschen 
Rentenversicherung
Ab sofort können wieder für alle Rentensprechtage der 
Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd Termine 
gebucht werden.
Alle Beratungstermine – also auch die Termine für die Renten-
sprechtage – werden ausschließlich über das kostenlose Ser-
vicetelefon der Deutschern Rentenversicherung vergeben:
Te.-Nr. 0800-1000-480-15 (Terminvergabe Mo.-Do. 7.30 – 18.00 
Uhr, Fr. 07.30 – 15.30 Uhr)
Rentenanträge werden von den Versichertenberatern aufge-
nommen. Für die Gemeinde stehen folgende Berater zur Verfü-
gung:
Frau Anita Fröde, Deutsche Rentenversicherung Bund,
Tel.: 08431/38708
Herr Bernhard Peterke, Deutsche Rentenversicherung Bayern 
Süd
Tel.: 08252/89283, Mobil: 0171-7724020
Herr Christian Heckmann, Deutsche Rentenversicherung Bay-
ern Süd
Tel.: 08433/928462 (ab 17 Uhr)e-Mail: christianheckmann@
web.de
Die Versichertenberater stehen im Landkreis Neuburg Schro-
benhausen kostenlos für eine persönliche Beratung zur Ver-
fügung. Bitte vereinbaren Sie die Beratungstermine mit den 
Versichertenberatern telefonisch, dazu halten Sie bitte die Versi-
cherungsnummer bereit.

Energiesprechstunde
Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bietet zusammen 
mit dem Verein Energie effizient einsetzen e.V. und dem Ver-
braucherService Bayern im Katholischen Deutschen Frau-
enbund e.V. (KDFB) kostenfreie Energiesprechstunden an.
Im Gespräch mit einem nachweislich qualifizierten Energiebe-
rater aus dem Landkreis erhalten Bürgerinnen und Bürger zu 
allen Energiethemen rund um ihr bestehendes oder geplantes 
Wohnobjekt eine Beratung. Dabei werden die Verbraucher über 
Dämmung, Photovoltaik, Batteriespeicher, Stromverbrauch 
sowie über die Erneuerung der Heizungsanlage und Heiztech-
nik und über Förderungen informiert. Die Beratung dauert 45 
Minuten und erfolgt neutral und individuell.
Die Beratungstermine finden im Landratsamt in Neuburg, in 
der Volkshochschule in Schrobenhausen und im Bürgerhaus 
in Burgheim statt. Für eine zielgerichtete und individuell ange-
passte Beratung empfiehlt es sich, Gebäudepläne, Verbrauchs-
daten und Fotos zu den Terminen mitzubringen. Speziell für das 
Thema Photovoltaik können Bürgerinnen und Bürger das Solar-
potenzial ihres Hauses über das Solarpotenzialkataster https://
www.solare-stadt.de/neuburg-schrobenhausen/ in Erfahrung 
bringen.
Neben den Energiesprechstunden bieten die Energieberater 
zusätzlich eine Vor-Ort-Beratung bei privaten Haus- oder Woh-
nungseigentümern an. Diese kostet 30 Euro und ist empfehlens-
wert, wenn man sich vor Ort zu unterschiedlichen Themenberei-
chen wie Geräteausstattung, Überprüfung oder Erneuerung der 
Heizungsanlage, Beurteilung der Gebäudehülle, Einsatz erneu-
erbarer Energien sowie Sparpotentiale beraten lassen möchte.
Eine Terminreservierung erfolgt über die Klimaschutzma-
nagerin des Landkreises Theresa Dehmel unter der Telefon-
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Solange keine Umschreibung durch das Finanzamt erfolgt, 
bleibt der bisherige Eigentümer auch Zahlungspflichtiger.
Eine Bearbeitung durch das Finanzamt dauert im Regelfall meh-
rere Monate nach der Beurkundung.

Digitales Bauantragsverfahren ab 2025
Bauanträge ab 1. Januar 2025:
Einführung des digitalen Bauantragsverfahrens im 
Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen
Mit der Einführung des digitalen Bauantragsverfahrens durch 
das Landratsamt Neuburg- Schrobenhausen ändert sich eini-
ges für die Bauherren: Ab dem 1. Januar 2025 müssen die 
meisten Bauanträge statt bei den Gemeinden nun beim Land-
ratsamt Neuburg-Schrobenhausen eingereicht werden. Welche 
Änderungen dies genau sind und ob Ihr Bauantrag betroffen ist, 
erläutern wir ausführlich in diesem Artikel.
Ab dem 1. Januar 2025 haben Sie die Möglichkeit, Anträge und 
Unterlagen zu bau- und abgrabungsrechtlichen Verfahren digital 
beim Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen einzureichen. Das 
bedeutet, dass Sie dann über einen entsprechenden Link (ver-
öffentlicht auf der Homepage des Landratsamts Neuburg-Schro-
benhausen) die Unterlagen hochladen und direkt papierlos an 
das Landratsamt übermitteln können.
Die Anträge können allerdings auch weiterhin in Papierform ein-
gereicht werden, dann genügt allerdings eine Ausfertigung (statt 
bisher drei).
Die Einreichung der Anträge auf Baugenehmigung und wei-
tere bauordnungsrechtliche Verfahren erfolgt ab 1. Januar 2025 
direkt beim Landratsamt (einfach in Papierform oder online über 
den entsprechenden Link).
Einzige Ausnahmen sind folgende Anträge, hier erfolgt die 
Antragstellung wie bisher in Papierform über die Gemeinde:

- Bauanträge/Abgrabungsanträge im Genehmigungsfreistel-
lungsverfahren

- Isolierte Ausnahmen, Befreiungen oder Abweichung von ört-
lichen Bauvorschriften

- Anzeigen zur Beseitigung

Wichtig für Sie: Die Einreichung der Bauanträge per Email (z.B. 
als PDF) an das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen ist 
nicht möglich. Die Übersendung per Email stellt keine wirksame 
Antragstellung dar.

Zusammengefasst nochmal im Überblick:
 
 
 
 
        Entweder        oder 
    
 

 

  

-Bauantrag 
-Abgrabungsantrag 

NEU: Online über den Link 
https://neuburg-
schrobenhausen.de/index.php?La=1&object
=tx,3453.35243.1&kuo=2&sub=0 

NEU: In Papierform (einfach) 
An das Landratsamt 
Neuburg-Schrobenhausen  

  Entweder         oder 

 
 
 
 
 
 

-Genehmigungsfreistellung 
-Isolierte Ausnahmen, Befreiungen, Abweichung 

-Anzeigen zur Beseitigung  

WIE BISHER: In Papierform 
(einfach) 
An die Gemeinde  

NEU: Online über den Link 
https://neuburg-
schrobenhausen.de/index.php?La=1&object
=tx,3453.35243.1&kuo=2&sub=0 

Für Auskünfte oder Fragen zur neuen Antragstellung steht Ihnen 
Frau Reiner vom Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen unter 
Tel. 08431/57-309 gerne zur Verfügung. Sie können selbstver-
ständlich auch im Bauamt der Gemeinde bei Frau Köhler (Tel. 
08431/6719- 19) oder bei Frau Rottmeir (Tel. 08431/6719-18) 
nachfragen.

- Fundsachen online
- weiter
- Suche eingeben, bzw. betreffenden Button anklicken
- alle weiteren Fragen beantworten
Wenn Sie etwas gefunden haben, geben sie dies bitte in der 
Verwaltungsgemeinschaft Neuburg a.d. Donau ab, unter der 
Angabe von Fundort und Datum.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Einwohnermelde-
amt der Verwaltungsgemeinschaft, Tel. 08431/671920 oder 
08431/671910.

Beitragserhebung für 
Kanalherstellungsbeiträge
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Gemeinde Bergheim möchte Sie allgemein über das Ent-
stehen der Beitragsschuld für die gemeindlichen Kanalherstel-
lungsbeiträge informieren. Die einmalige Beitragsschuld ent-
steht, sobald das Grundstück an die Wasserversorgungs- bzw. 
Entwässerungseinrichtung angeschlossen werden kann oder 
bereits ist. Ein erneuter Beitrag wird erhoben, wenn die Fläche 
des Grundstücks vergrößert wird (Zumessung) oder eine Ver-
änderung der Bebauung (Anbau eines Wintergartens, Ausbau 
des Dachgeschosses) bzw. der Nutzung des Grundstücks vor-
genommen wird. In diesen Fällen entsteht die Beitragsschuld 
mit dem Abschluss der Maßnahme. Sollte für Baumaßnahmen 
keine bauaufsichtliche Genehmigung vorliegen, sind die Bei-
tragsschuldner verpflichtet, diese Änderungen der Gemeinde 
Bergheim zeitnah anzuzeigen.
Ein entsprechendes Formular dazu finden Sie auf der gemeind-
lichen Internetseite unter „Mit der Maus ins Rathaus“ -> Formu-
lare -> Erklärung zum Ausbau eines Dachgeschosses.
Nachträglicher Ausbau des Dachgeschosses oder ähnliche 
bauliche Veränderungen
Da bei einem nachträglichen Ausbau des Dachgeschosses 
oftmals keine Baugenehmigung erforderlich ist, erhält die 
Gemeinde Bergheim in der Regel keine Kenntnis und kann die 
anfallenden Beiträge für die entstehenden Geschossflächen-
mehrungen nicht festsetzen.
Die Fertigstellung eines Dachgeschossausbaus ist der 
Gemeinde Bergheim unverzüglich mitzuteilen, auch wenn die 
Fertigstellung schon längere Zeit zurückliegt. Ein zusätzlicher 
Beitrag entsteht auch im Falle einer Nutzungsänderung eines 
bisher beitragsfreien Gebäudes (z. B. Scheune, Lagerhalle, 
etc.) oder Gebäudeteils, soweit infolge der Nutzungsänderung 
die Voraussetzungen der Beitragsfreiheit entfallen (z. B. Einbau 
eines Aufenthaltsraumes in eine Scheune oder Umbau einer 
Scheune zu einem Wohnhaus, o. ä.). Auch ein nachträglicher 
Anbau eines Wintergartens oder eine geschlossene Veranda 
lösen einen zusätzlichen Beitrag aus.
Ein entsprechendes Formular dazu finden Sie auf der gemeind-
lichen Internetseite unter „Mit der Maus ins Rathaus“ -> Formu-
lare -> Erklärung zum Ausbau eines Dachgeschosses.

Defekte Straßenlampen melden
Wenn Sie in der Gemeinde Bergheim mit Ortsteilen eine defekte 
Straßenlampe bemerken, dann melden Sie bitte diese, unter 
Angabe der Brennstellennummer! unverzüglich der Verwal-
tungsgemeinschaft Neuburg (08431-671913), damit wir es an 
E.ON weitermelden können. Die Brennstellennummer ist durch 
einen Aufkleber auf der Straßenlampe ersichtlich.

Grundsteuer - Verkauf während des Jahres
Wer sein Grundstück im Laufe des Jahres verkauft, zahlt trotz-
dem die Grundsteuer für das ganze Jahr.
Die Veräußerung wirkt sich erst zum 1. Januar des nächsten 
Jahres steuerlich aus. Eine davon abweichende Vereinbarung 
im Kaufvertrag hat nur privatrechtliche Bedeutung für die Ver-
rechnung der Grundsteuer zwischen dem bisherigen und dem 
neuen Eigentümer. Sie berührt die Zahlungspflicht des bis-
herigen Grundstückseigentümers (Verkauf) gegenüber der 
Gemeinde nicht.
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VITALITÄTSCHECK – Gemeinde Bergheim
Mitmacher gesucht!

Liebe Bürger,

in Bergheim sind im alten Orts-
kern viele Gebäude von Leer-
stand betroffen. Wohnhäuser, 
aber vor allem auch ehemalige 
Ställe und Stadel stehen leer. 
Zahlreiche Grundstücke sind 
zudem schwach oder gar nicht 
bebaut. Die Gemeinde lässt aktu-
ell einen Vitalitätscheck durchfüh-

ren, der diese Situation erfasst.
Innerörtliche bauliche Entwicklung verhindert, dass Äcker und 
Wiesen neu versiegelt werden und nicht mehr landwirtschaftlich 
nutzbar sind. Zudem wird der alte Ortskern mit neuem Leben 
erfüllt. Zu Zeiten steigender Zinsen und hoher Baupreise kann 
eine Nutzung vorhandener Strukturen auch finanziell sehr inter-
essant werden.
Die Bestandserhebung in Bergheim ist abgeschlossen. Es 
haben sich einige Problemschwerpunkte gezeigt. Gleichzeitig 
ergeben sich aber auch viele Flächen, die eine echte Chance 
zur nachhaltigen Weiterentwicklung des Dorfs bieten.
Die Gemeinde Bergheim lädt Sie herzlich zu einer Vitalitäts-
Werkstatt ein.
Die Planerin Franziska Burlefinger zeigt Ihnen die Bestandssitu-
ation auf. Wir erarbeiten dann unter ihrer Anleitung gemeinsam 
Ideen zu den Entwicklungszielen, tragen Stärken und Hinder-
nisse zusammen und überlegen, wie die Eigentümer der meist 
privaten Anwesen aktiviert werden könnten. Frau Burlefinger 
wird kurz erläutern, welche finanziellen Förderungen es für pri-
vate Eigentümer gibt.
Eingeladen sind hierzu alle interessierten Bürger und 
Eigentümer aus Bergheim!

Einladung zur Vitalitäts-Werkstatt

am
Dienstag, den 18.03.25 um 

19.00 Uhr

im
Sportheim
in Bergheim

Aus der Gemeinderatssitzung  
vom 17.02.2025
Beratung und Beschluss über die Aufstellung der 11. Ände-
rung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Bergheim
Bei der Gemeinde ging ein Antrag auf Entwicklung der Flächen 
FlNr. 106/1, 108, 108/1, 111/1, 120, 120/1 und 120/2, Gemar-
kung Bergheim ein. Die ca. 6,7 ha große Fläche befindet sich im 
Osten des Ortsteils Bergheim und ist derzeit als landwirtschaft-
liche Fläche im Flächennutzungsplan der Gemeinde Bergheim 
ausgewiesen. Teile der Fläche sind bereits durch die ehemalige 
Besamungsstation vorgeprägt.
In der Änderung sollen Wohnbau- und Gewerbeflächen sowie 
Flächen für die Sondergebiete Einzelhandel und Bildung ausge-
wiesen werden.

Verschiedene Veranstaltungen  
„Fit für Familie“

Probealarm
Der landesweit einheitliche Probealarm findet am 13. März 2025 
statt.
An diesem Tag werden in ganz Bayern sämtliche Warnmittel 
erprobt.
Pünktlich um 11:00 Uhr werden zeitgleich in Landkreisen und 
Kommunen in Bayern mit einem Probealarm die Warnmittel 
ausgelöst.
Mit einem Heulton von einer Minute Dauer (an- und abschwel-
lend) werden auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen die 
Sirenen ertönen.

Der landesweit einheitliche Probealarm hat zum Ziel,
• Sie für das Thema Warnung der Bevölkerung zu sensibilisie-

ren,
• Funktion und Ablauf der Warnung besser verständlich zu 

machen und
• auf die verfügbaren Warnmittel (z. B. Sirenen, Warn-Apps, 

digitale Werbeflächen) aufmerksam zu machen.

Der landesweit einheitliche Probealarm will dazu beitragen, Ihr 
Wissen um die Warnung in Notlagen zu erhöhen und damit Ihre 
Selbstschutzfähigkeit zu unterstützen. Auch die bundesweit ein-
heitlichen Sirenensignale sollen bekannter werden.
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Antrag auf Erhöhung des Gewichtungsfaktors 4,5+X im 
Betreuungsjahr 2024-2025 der Inklusiven Kindertagesstätte 
Neuburg
Mit Schreiben vom 27.01.2025 beantragt der Träger der Inklu-
siven Kindertagesstätte Neuburg gGmbH die Förderung von 
zusätzlichem Personal mit einem Stundenumfang von 27,0 
Std./Wo. für behinderte oder von Behinderung bedrohter Kin-
der gem. Art. 21 Abs. 5 Satz 3 BayKiBiG für das Betreuungsjahr 
2024/2025 (Zeitraum: September 2024 bis August 2025).
Der Gewichtungsfaktor erhöht sich von 4,5 auf 5,23.
Im Bereich der Betreuung im Kinderhort betreut die Einrichtung 
insgesamt 10 Integrationskinder, davon ist 1 Kind aus unserem 
Gemeindegebiet.
Der Gemeinderat stimmt der Förderung von zusätzlichem Fach-
personal und der damit verbundenen Erhöhung des Gewich-
tungsfaktors von 4,5 auf 5,23 zu.
Kleidercontainer am Friedhof Unterstall
Herr 1. BGM Gensberger teilt mit, dass die Sammlung der Alt-
kleider künftig über die Landkreisbetriebe erfolgt. Dies ruft 
Kosten von jährlich ca. 70.000 € hervor. Am Friedhof Unterstall 
wurde nun neben den Glascontainern ein Altkleidercontainer 
des Landkreises aufgestellt. An diesem Standort befindet sich 
bereits seit Langem ein Kleidercontainer der Firma Wittmann 
aus Mainburg. Die SpVgg Joshofen-Bergheim hat von der Firma 
Wittmann jährlich immer eine Spende von 200-600 € für die bei-
den Kleidercontainer in Unterstall und Joshofen erhalten. Die 
Landkreisbetriebe wünschen nun, dass der Container von der 
Firma Wittmann entfernt wird. Dies wird damit begründet, dass 
die Landkreisbetriebe für die Sauberkeit an den Standorten ver-
antwortlich sind und nicht wilde Müllablagerungen vor fremden 
Containern entfernt werden. Herr 1. BGM Genberger teilt mit, 
dass am Donnerstag ein Termin mit der Leitung der Landkreis-
betriebe, Frau Hagl, stattfindet, in dem das Thema besprochen 
werden soll. Herr 1. BGM Gensberger vertritt die Meinung, dass 
der Container der Firma Wittmann bestehen bleiben soll und der 
Container des Landkreises wieder abgebaut werden kann, da 
diese Sammlung Kosten für den Landkreis bzw. die Müllgebüh-
renzahler hervorruft.

Grundschule Bergheim
Schuleinschreibung an der Grundschule Bergheim
Am Dienstag, den 18.03.2025, findet ab 14.00 Uhr die Schu-
leinschreibung für das Schuljahr 2025/2026 statt.

1. Regulär schulpflichtig sind:
alle Kinder, die bis zum 30. September 2025 das 6. Lebens-
jahr erreicht haben oder bereits einmal von der Aufnahme 
in die Grundschule zurückgestellt wurden

2. Auf Antrag der Eltern Einschulung möglich:
für Kinder mit Geburtsdatum 01.10.2019
bis 31.12.2019 (Entscheidung durch die Schulleitung)

3. Auf Antrag der Eltern mit Gutachten Einschulung mög-
lich:
für Kinder mit Geburtsdatum ab 01.01.2020 (schulpsycholo-
gisches Gutachten nötig)

4. „Einschulungskorridor“
für Kinder mit Geburtsdatum 01.07.2019 bis 30.09.2019; 
Entscheidung der Eltern, ob Einschulung oder Zurückstel-
lung
--> schriftlich bis 10.04.2025 an die Schulleitung

Wenn Sie ein regulär schulpflichtiges Kind zurückstellen wollen, 
nehmen Sie bitte Kontakt mit der Schule auf.

Die Erziehungsberechtigten werden gebeten die erforderlichen 
Unterlagen
- Geburtsurkunde oder Familienstammbuch,
- Schuleingangsuntersuchung vom Gesundheitsamt mit 

Nachweis über die Masernschutzimpfung
- Alleinerziehende evtl. auch den Sorgerechtsbeschluss

Im Zuge der Bedarfsermittlung kann es notwendig werden, dass 
bereits im Flächennutzungsplan ausgewiesene Flächen heraus-
genommen werden müssen.
Der Gemeinderat beschließt die 11. Änderung des Flächennut-
zungsplans der Gemeinde Bergheim. Auf den Grundstücken 
FlNrn. 106/1, 108, 108/1, 111/1, 120, 120/1 und 120/2, Gemar-
kung Bergheim sollen Flächen für den Wohn- und Gewerbebau 
sowie Sondergebiete für Einzelhandel und Bildung ausgewiesen 
werden.
Beratung und Beschluss über die Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Quartiersentwicklung Bergheim-Ost“
Für die geplante Entwicklung im Osten Bergheims muss ein 
Bebauungsplan aufgestellt werden, um die baurechtliche Zuläs-
sigkeit schaffen zu können. Die Ausweisung erfolgt auf den Flä-
chen FlNrn. 106/1, 108, 108/1, 111/1, 120, 120/1 und 120/2, 
Gemarkung Bergheim.
Die Ausweisungsstruktur wird aus der 11. Änderung des Flä-
chennutzungsplans übernommen. Es werden Flächen für Woh-
nungs- und Gewerbebau sowie Sondergebiete für Einzelhandel 
und Bildung vorgesehen.
Mit den Vorhabensträgern besteht bereits ein städtebaulicher 
Vorvertrag, der nun in einen vollwertigen städtebaulichen Ver-
trag umgearbeitet werden muss.
Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung eines Bebauungs-
plans „Quartiersentwicklung Bergheim-Ost“ auf den Grundstü-
cken FlNrn. 106/1, 108, 108/1, 111/1, 120, 120/1 und 120/2, 
Gemarkung Bergheim. Es werden Flächen für Wohnungs- und 
Gewerbebau sowie Sondergebiete für Einzelhandel und Bildung 
ausgewiesen.
Errichtung eines Wohngebäudes mit Garage auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 1632 Gemarkung Bergen
Bei der Verwaltung ist ein Bauantrag zur Errichtung eines Wohn-
gebäudes mit Garage auf dem Grundstück Fl.Nr. 1632 der 
Gemarkung Bergen, Ringstraße 3 eingegangen.
Das Bauvorhaben liegt im Bereich der Ortsabrundungssatzung 
Attenfeld. Die bebauungsrechtliche Zulässigkeit richtet sich 
nach § 34 BauGB.
Geplant ist, ein Einfamilienhaus mit zwei Vollgeschossen und 
einer Größe von 7,99 x 11,99 m zu errichten. Die Traufhöhe 
liegt bei 6,37 m und es wird ein Satteldach mit 22° Dachneigung 
errichtet.
Die Doppelgarage mit Technikraum wird mit einer Größe von 
9,0 x 7,86 m errichtet. Diese wird mit einem Satteldach mit 18° 
Dachneigung errichtet. Die Stellplätze, die laut Stellplatzsatzung 
benötigt werden, sind nachgewiesen.
Das anfallende Niederschlagswasser wird in dem vorbeilaufen-
den Rötzgraben entwässert.
Die Nachbarunterschriften sind bisher teilweise vollständig. Die 
fehlende Nachbarunterschrift wird nachgereicht.
Das gemeindliche Einvernehmen zu o. g. Bauantrag wird erteilt. 
Die erforderlichen Stellplätze sind herzustellen und auf Dauer 
vorzuhalten.
Erweiterung des Wohnraums durch Balkonumbau am 
Bestandsgebäude Auf dem Grundstück FlNr. 100, Gemar-
kung Bergheim
Bei der Verwaltung ist ein Bauantrag zur Erweiterung des Wohn-
raums durch Balkonumbau am Bestandsgebäude auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 100 der Gemarkung Bergheim, Hauptstr. 49, 
eingegangen.
Das Bauvorhaben liegt im Innenbereich. Die bebauungsrechtli-
che Zulässigkeit richtet sich nach § 34 BauGB.
Geplant ist, die vorhandene Wohnfläche im Obergeschoss zu 
erweitern, indem der bestehende Balkon in ein Lesezimmer 
umgebaut wird.
Da der Bauantrag nicht im Original vorliegt, kann nicht geprüft 
werden, ob die Nachbarunterschriften vorliegen.
Das anfallende Oberflächenwasser ist auf dem eigenen Grund-
stück zu versickern.
Das gemeindliche Einvernehmen zum o.g. Bauantrag wird 
erteilt. Das anfallende Oberflächenwasser ist auf dem eigenen 
Grundstück zu versickern.
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Vereine Unterstall
Februar/März

28.02.2025 Alle Vereine Faschingsball der Vereine
08.03.2025 Feuerwehr Generalversammlung mit 

Neuwahlen
09.03.2025 Jagdgenossen-

schaft
Jahreshauptversammlung

14.03.2025 Sportverein Mitgliederversamm-
lung mit Neuwahlen in 
Josehofen

23.03.2025 Krieger- und Kame-
radenverein

Jahreshauptversammlung 
im Schützenheim

Vereine Attenfeld
März

15.03.2025 Feuerwehr Jahreshauptversammlung

 

E i n l a d u n g 
zur Flursäuberung rund um Bergheim 

  

am Samstag, 29.03.2025 
ab 09:00 Uhr 

Treffpunkt am alten FFW- Haus (Dorfladen) in Bergheim 

Alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind zu dieser Aktion eingeladen. 

Nach getaner Arbeit gibt es eine Brotzeit im Sportheim. 

       

Die Vorstandschaft der 
Dorfgemeinschaft Bergheim e. V. 
Thomas Oppenheimer , 1. Vorstand 
Hauptstr. 49, 86673 Bergheim 

Mitzubringen sind evtl. ein paar 
Arbeitshandschuhe, wer hat eine 
Greifzange und (mag) eine Warnweste.

Die Landjugend Bergheim stellt sich vor
Am 30. Januar 2025 war es endlich so weit: Die Landjugend 
Bergheim wurde offiziell ins Leben gerufen! Doch was zeichnet 
unsere Landjugend aus?
Regelmäßig kommen hier junge Menschen zusammen, um 
neue Projekte, aufregende Ausflüge und spannende Aktionen 
zu planen. Im Mittelpunkt unserer Aktivitäten steht die Gemein-
schaft, die durch gemeinsame Unternehmungen, Aktionen für 
die Gemeinde und natürlich durch fröhliches Feiern geprägt ist.
In unserem Verein herrscht eine wunderbare Atmosphäre, die 
durch respektvollen und freundlichen Umgang miteinander ent-
steht. Die Mitglieder lernen, was echte Teamarbeit, Verantwor-
tung und soziales Engagement bedeuten. 

zur Schuleinschreibung vorzulegen und gemeinsam mit Ihrem 
Kind zu kommen.
gez. N.Tank, Rektorin
Max, der Donaubiber zu Besuch - Autorenlesung 
an der Grundschule Bergheim

In der Aula der Grundschule Bergheim war am 04. Februar Auto-
rin Vicky Müller-Toùssa zu Gast und hat den Schülerinnen und 
Schülern ihr Kinderbuch „Max, der Donaubiber“ mitgebracht. 
In ihrem Buch geht es um den kleinen Biber namens Max aus 
Neuburg. Begleitet von seinem Großvater, geht er auf die Reise, 
um den Ursprung der Donau zu finden. Auf dem Weg hin und 
zurück stoßen sie auf einige Hindernisse und lustige, aber auch 
spannende Abenteuer. Frau Müller-Toùssa zeigte mit großen 
und laminierten Postern die Illustrationen aus dem Buch, damit 
sich die kleinen Zuhörer die Geschichte besser vorstellen konn-
ten und untermalte die Geschichte zusätzlich mit Musik.
Text/Bild: GS Bergheim; Nicola Tank/Vanessa Zillner

Veranstaltungen
Vereine Bergheim
Februar/März

28.02.2025 Schützen Donau-
perle

Faschingsschießen

28.02.2025 Pfarrgemeinde Pfarrfasching
im Sportheim

02.03.2025 Würfelclub Faschingstreiben vor dem 
Dorfladen

05.03.2025 Dorfgemeinschaft Jahreshauptversammlung
09.03.2025 Theaterverein Jahreshauptversammlung 

im Sportheim
14.03.2025 SpVgg Mitgliederversammlung
15.03.2025 Feuerwehr Berg-

heim
Jahreshauptversammlung 
mit Neuwahlen

16.03.2025 Gartenbauverein Jahreshauptversammlung 
im Sportheim

29.03.2025 Dorfgemeinschaft Ramadama (Sportheim)
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FFW Bergheim

 
 

An alle Mitglieder der FFW Bergheim 
   

Einladung zur  
Jahreshauptversammlung der 

Freiwilligen Feuerwehr  
 

Samstag, 15. März 2025, um 19.00 Uhr 
im Feuerwehrhaus 

Tagesordnungspunkte  
zur Jahreshauptversammlung 2024:
1. Begrüßung
2. Gedenken der verstorbenen Mitglieder
3. Bericht des Vorstandes
4. Bericht der Kommandantin
5. Bericht der Jugendwartin
6. Bericht des Kassiers
7. Entlastung des Kassiers und der Vorstandschaft
8. Neuwahlen der Vorstandschaft
9. Ehrungen
10. Wünsche und Anträge

Schriftliche Anträge müssen bis zum 10. März beim Vorstand 
vorliegen.
gez. Andreas Seitz, 1. Vorstand

FFW Unterstall
Einladung zum Ball der Vereine

Die Unterstaller Vereine laden herzlich
zum Faschingsball am rußigen Freitag

ins Schützenheim Unterstall ein!

Gleichzeitig kommt der Spaß aber auch nicht zu kurz, und es 
entstehen viele neue Freundschaften. Jedes Mitglied hat die 
Möglichkeit sich aktiv einzubringen und eigene Ideen für Pro-
jekte vorzuschlagen. So wachsen wir als Verein gemeinsam.
Die Landjugend Bergheim freut sich über jedes neue Mitglied!
Wer Interesse hat, Teil der Landjugend Bergheim zu werden, 
kann gerne einen Mitgliedsantrag direkt beim Vorstand Alexan-
der Feigl (Hauptstr. 18) abholen oder über die E-Mail-Adresse 
landjugend.bergheim@outlook.de anfordern.

FFW Attenfeld

Tagesordnung zur Jahreshauptversammlung 2024:
1. Begrüßung durch den 1. Vorstand
2. Totengedenken
3. Bericht des 1. Vorstands
4. Bericht des 1. Kommandanten
5. Kassenbericht 2024
6. Entlastung des Kassiers und der Vorstandschaft
7. Neuwahlen Schriftführer und Beisitzer
8. Wünsche und Anträge

Anträge müssen spätestens am 8. März 2025 beim Vorstand 
schriftlich eingegangen sein.
gez.
Marcel Göschel
1. Vorstand

Geburtstag

Verlobung

Hoc
hz

eit

G
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Familienanzeigen!
Teilen Sie es in Ihrer Heimat- und  

Bürgerzeitung mit! 

Einfach bequem ONLINE BUCHEN: www.wittich.de
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Gartenbauverein Unterstall-Attenfeld
Der Verein für Gartenbau und Landschaftspflege Unter-
stall/Attenfeld e.V. informiert:

Fachvortrag
Der für das Frühjahr 2025 geplante Fachvortrag 
mit dem Thema
Hoch-Zeit im Garten, alles Wissenswerte 
zum Thema Hochbeete

muss aus terminlichen Gründen leider in den Herbst 2025 ver-
schoben werden.
Eine Einladung wird dann zu gegebener Zeit rechtzeitig erfol-
gen. Wir bitten Sie dies zu beachten.

Jahreshauptversammlung
Unsere Jahreshauptversammlung findet am 12.04.2025 im 
Schützenheim Unterstall statt. Eine Einladung mit den Tagesord-
nungspunkten erfolgt in der nächsten Ausgabe des Gemeinde-
blattes.
Die Vorstandschaft des GBV Unterstall/Attenfeld

Krieger- und Kameradenverein Unterstall
Einladung zur Jahreshauptversammlung

Am Sonntag, den 23. März 2025 findet um 
19:30 Uhr im Schützenheim Unterstall die Mit-
gliederversammlung des Krieger- und Kamera-
denvereins Unterstall statt.
Alle Mitglieder und Gäste sind hierzu recht 
herzlich eingeladen.

TAGESORDNUNG:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Bericht des Schriftführers
3. Bericht des Kassiers
4. Bericht des Vorsitzenden
5. Ehrungen
6. Wünsche und Anträge

Auf Ihr Kommen freut sich die Vorstandschaft des
Krieger- und Kameradenvereins Unterstall.

Schützenverein Eichenlaub Unterstall
Erfolgreiche Jahreshauptversammlung  
der Eichenlaub Schützen

Am vergangenen Samstag fand die Jahreshauptversammlung 
des Schützenvereins Eichenlaub Unterstall für das Jahr 2025. 
Der Abend begann mit spannenden Finalschießen um die dies-
jährigen Vereinsmeistertitel. In der Jugendklasse sicherte sich 
Anna Haberl (16) den Titel, während Laura Ammler (20) bei 
den Erwachsenen mit dem Wanderpokal der Vereinsmeisterin 
geehrt wurde. Weitere Ehrungen wurden für Trainingsfleiß, die 
beste Serien oder auch den besten Teiler verliehen.

Gartenbauverein Bergheim
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SpVgg Joshofen Bergheim

Theaterverein Bergheim e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
am Sonntag, 09.03.2025 um 19.00 Uhr

im Sportheim Bergheim

Tagesordnung:
1) Begrüßung
2) Jahresrückblick
3) Kassenbericht
4) Ausblick und Vorstellung des Theaterstücks 2025 und der 

Spieler
5) Wünsche und Anträge

Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen!
Raphaela, Johannes, Willi, Tanja, Thomas und Petra
Die Vorstandschaft
Anträge sind schriftlich, mindestens 5 Tage vor Versammlungs-
beginn, bei der 1. Vorsitzenden, Raphaela Guppenberger, Wein-
str. 6, 86673 Unterstall einzureichen.

Im Anschluss eröffnete die 1. Schützenmeisterin Ann-Katrin 
Mayer die Jahreshauptversammlung. Die Berichte des Schrift-
führers, Kassiers und 1. Sportleiters boten einen Rückblick auf 
das vergangene Jahr. Ein besonderer Höhepunkt des Abends 
waren die Ehrungen, die sowohl vereinsintern von Nicole 
Schnepf als auch auf Gau-Ebene stattfanden. Markus Mayr, 
1. Gauschützenmeister, überreichte die Gauehrungen an ver-
diente Mitglieder.
Spannung brachte die Vorstandswahl, die aufgrund des 100-jäh-
rigen Vereinsjubiläums 2028 außertourlich vier Amtsjahre 
umfasst. Während der Neuwahlen gab es einige personelle 
Bestätigungen und Änderungen. Ann-Katrin Mayer bleibt 1. Vor-
stand des Vereins. Anja Benzinger wurde erneut zur 1. Kassie-
rerin gewählt, während Sebastian Seitz weiterhin das Amt des 2. 
Kassiers übernimmt. Auch Jürgen Breit und Willi Heckel bleiben 
dem Vorstand als 1. und 2. Sportleiter erhalten. Alois Guppen-
berger und Peter Würfel wurden in ihren Positionen als Beisitzer 
bestätigt. Marlene Guppenberger übernimmt nun das Amt des 
1. Schriftführers, während Laura Ammler Sie als 2. Schriftführe-
rin unterstützt. Christina Ammler übernimmt nun die Position der 
2. Jugendleiterin, unterstützt durch Christine Engel. Günter Pol, 
Daniela Swistak und Nicole Schnepf ergänzen den Vorstand 
zudem als Beisitzer.
Nach längerer Suche übernahm Franziska Engel, bisherige 1. 
Jugendleiterin, die Position der 2. Schützenmeisterin. Die Stelle 
des 1. Jugendleiters bleibt somit vakant. Engagierte Mitglieder, 
sind deshalb herzlich eingeladen, sich bei Ann-Katrin Mayer zu 
melden.
Die neue Vorstandschaft bedankte sich besonders bei allen vor-
herigen Vorstandsmitgliedern. Zudem bedankte sich die erste 
Schützen-meisterin bei allen Unterstützern und Helfern des 
Schützenvereins und freut sich auf ein erfolgreiches Sportjahr 
2025.
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Würfelclub Bergheim

Buntes Faschingstreiben des 

Würfelclub Bergheim

am Faschingssonntag, den 02.03.2025 ab 16:00 Uhr

am Dorfplatz bei der alten Feuerwehr

ca. 17:00 Uhr Auftritt der Eggspatzen aus Egweil

mit der Bergheimer Prinzessin Sophia und Prinz Markus

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!

Auf Euer Kommen freut sich die

Vorstandschaft des Würfelclub Bergheim

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

Haus/Bauernhaus mit Garten
langfristig zur Miete gesucht von
Rentnerin (01.04.'25) weiter selbst-
ständig als vet.-med. Physiothera-
peutin mit eig. Praxis in Augsburg
und mit erwachsenem Sohn
diehundephysiopraxis@web.de
Mobil: 0176-21743306

Festwerbung

Alle Preisangaben 
INKLUSIVE Versand und MwSt. 

bei Onlinebestellung mit druckfähigen PDF-Daten. 
Tagesaktuelle Preise.

Wir DRUCKEN 
Ihre Festwerbung 
zu Spitzenpreisen

Flyer DIN A6
beids. Farbdruck, 135g BD Papier

   100 Stück 16,08 €
   500 Stück 16,61 €
1.000 Stück 20,33 €
2.500 Stück 31,09 €
5.000 Stück 43,48 €
7.500 Stück 58,85 €

Plakate DIN A2
eins. Farbdruck, 100g BD Papier

   10 Stück 18,35 €
   25 Stück 28,45 €
   50 Stück 47,83 €
 100 Stück 55,66 €
 250 Stück 58,33 €
 500 Stück 91,52 €   

09191 72 32 88

info@lw-flyerdruck.de

Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim

Bauzaunbanner 
340 cm x 173 cm 

eins. Farbdruck, 270 g/m² Mesh-Plane 
(winddurchlässig), mit Ösen

  1 Stück 56,31 €        
  5 Stück 46,45 €/Stück
20 Stück 34,50 €/Stück

Das Traumhaus finden …

    … mit einer … 

Kleinanzeige.

anzeigen.wittich.de
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Wer suchet, der findet!
Kleinanzeigen im Mitteilungsblatt .



Nr. 2/2025 KW 9	 13� Bergheim

Sauber 
g’spart!

© Martin Bolle

esb.de

Mit 100 % Ökostrom aus  
nachhaltiger Erzeugung.

INKLUSIVLEISTUNGEN
·    Flug mit CONDOR ab/bis Frankfurt nach 
Mombasa in der Economy Class

·  Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren
·  Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen im 
klimatisierten Reise- oder Minibus

·  7 Übern. im 4* Hotel Severin Sea Lodge
·  Halbpension (Frühstück & Abendessen)
• Live-Show „Abenteuer Weltumrundung“
·  Konzert »Stars unter Afrikas Sternen«
·  Deutschsprachige, lokale Reiseleitung
·  FLY & HELP Ansprechpartner vor Ort
·  Reisepreissicherungsschein (abgesichert durch 

tourVERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH)

Begleiten Sie uns an den Bamburi Beach 
nahe Mombasa / Kenia! Die Severin Sea Lodge 
ist eine Oase der Entspannung inmitten eines 
Palmengartens am Indischen Ozean. Die Hafen-
stadt Mombasa ist nur zwölf Kilometer von der 
Hotelanlage entfernt. Erleben Sie optional die 
atemberaubende und vielfältige Tierwelt Afrikas 
bei einer Safariverlängerung. Der musikalische 
Höhepunkt ist das Konzert unter Palmen „STARS 
UNTER AFRIKAS STERNE“ zugunsten der 
Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP. Freuen Sie 
sich auf die TOP Stars des deutschen Schlagers: 
Mickie Krause, Anita Hofmann, Stefan Mross 
und Wolfgang Trepper mit seiner Comedy Show.

50 € pro Person  vom Reisepreis kommen 
der Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP zugu-
te und werden für einen Schulbau verwendet. 
www.fl y-and-help.de

E-Mail: reisen@fh-travel.de 
Veranstalter: FLY & HELP Travel, 
eine Marke der Prime Promotion GmbH

INKLUSIVLEISTUNGEN

p. P. ab 

1.699 €
im DZ vom 27.02.-07.03.2026 

9-tägig (7 Nächte) ab/bis Frankfurt 
 inkl. Flug, Halbpension 

und Konzert

Buchungscode:
LW26

Kenia Traumreise 2026
 mit FLY & HELP zum Konzert 

„Stars unter Afrikas Sternen“

 Tel.: 0214-7348 9548
 (Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

·  Konzert »Stars unter Afrikas Sternen«
·  Live-Show „Abenteuer 
Weltumrundung“

Ihre Event-Highlights vor Ort

www.schlagernacht-kenia.de

Mickie Krause, Anita Hofmann, Stefan Mross und 
Wolfgang Trepper

Besuch einer FLY & HELP Schule buchbar. Besuch einer FLY & HELP Schule buchbar. 
Preis p.P.: 89 € (inkl. 50 € Extra-Spende an die Schule!)Preis p.P.: 89 € (inkl. 50 € Extra-Spende an die Schule!)

Buchungsmöglichkeiten als Grundreise1 o. mit 
Kurzsafari2, Badeverlängerung3 o. Langsafari4:
27.2. – 7.3. (9-tägig,7 Nächte)1 ab 1.699 € p. P.
27.2. – 9.3. (11-tägig, 9 Nächte)2 ab 2.399 € p. P.
24.2. – 11.3. (16-tägig, 14 Nächte)3 ab 2.149 € p. P. 
1.3. – 16.3. (16-tägig, 14 Nächte)4 ab 3.699 € p. P.

»Stars unter Afrikas Sternen« 

Ausführlicher Reiseverlauf! 
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Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG

Besondere Tage

besonders ehren.

Kommunions- und Konfirmationsanzeigen.

Anzeige online aufgeben

anzeigen.wittich.de
Gerne auch telefonisch unter Tel. 09191 7232-0
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VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: hawesko.de/blatt
Hier zum Angebot:

Vorteilsnummer
1117155

Zusammen mit 8 Fl. im Vorteilspaket erhalten Sie 2 Gläser der Serie PURE von Zwiesel Glas, gefertigt aus Tritan® 
Kristallglas, im Wert von € 19,90. Telefonische Bestellung unter 04122 50 44 55 mit Angabe der Vorteilsnummer (wie 
links angegeben). Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Max. 3 Pakete pro Kunde und nur, solange der Vorrat reicht. 

Es handelt sich um Flaschen von 0,75 Liter Inhalt. Alkoholische Getränke werden nur an Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Informationen zu 
Lieferbedingungen und Datenschutz � nden Sie unter www.hawesko.de/service/lieferkonditionen und www.hawesko.de/datenschutz. Ihr Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor 
Hawesko GmbH, Geschäftsführer: Alex Kim, Nicolas Tantzen, Anschrift: Friesenweg 24, 22763 Hamburg, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, 
USt-Identi� kationsnr: DE 25 00 25 694.

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG 60 Jahre 
Erfahrung im Versand und Leidenschaft für 
Wein bündeln sich zu einzigartiger Kompetenz.

ÜBER

50%
REDUZIERT!

8 Flaschen + 2 Weingläser statt € 93,58 nur € 3990

Weinvielfalt aus Spanien

Amtsblatt_6229170 Spaniens Vielfalt U4 __185x275 U4 _ET 01022025_RZ.indd   1Amtsblatt_6229170 Spaniens Vielfalt U4 __185x275 U4 _ET 01022025_RZ.indd   1 27.01.25   15:4427.01.25   15:44
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Jetzt QR-Code scannen  
und das Hofer Land 
online entdecken! 
www.treffpunktdeutschland.de/hofer-land

LINUS WITTICH präsentiert

URLAUB 
IN DER 
HEIMAT

Alle Termine und Angaben unter Vorbehalt!

www.Treff punktDeutschland.de/willkommen-hof

QR-Code scannen und 
Reisemagazin kostenlos 
herunterladen.

Was machen wir jetzt?
Entdecken Sie ihren 
Landkreis Hof neu.

Entdecken Sie den Landkreis
HOF

in unserem aktuellen Reisemagazin 
Willkommen in der Region Hof

Das Hofer Land, gelegen im malerischen Nordosten Bayerns, 
ist ein Paradies für Naturliebhaber und Kultursuchende gleicher-
maßen. Eingebettet zwischen dem Fichtelgebirge und dem 
Frankenwald bietet die Region eine beeindruckende Landschaft 
mit sanften Hügeln, dichten Wäldern und klaren Seen. Wanderer 
und Radfahrer fi nden hier zahlreiche gut ausgeschilderte Wege, 
die zu herrlichen Aussichtspunkten und idyllischen Orten führen. 
Die Stadt Hof, das kulturelle Zentrum der Region, begeistert mit 
historischen Bauwerken, charmanten Gassen und dem renom-
mierten Hofer Theater. Entspannen Sie sich bei einem Spazier-
gang im schönen Bürgerpark Theresienstein oder in der Therme 
Bad Steben. Treff punktDeutschland.de/hofer-land

Weberhaus in Marlesreuth 
© Stadt Naila

 Therme Bad Steben © Tourist-Informati-
on Bayerisches Staatsbad Bad Steben

Hof, Untreusee 
© Luca Scheuring / Tourist-Information Hof

HOFER LAND
Landkreis Hof

Bürgerpark Theresienstein © Luca 
Scheuring / Tourist-Information Hof

Hof
Hof bietet seinen Gästen ein 
reiches Angebot an Freizeit-
möglichkeiten. In der grünen 
Oase der Stadt, dem weitläufi -
gen Bürgerpark Theresienstein, 
befi ndet sich der Hofer Zoo. 
Treff punktDeutschland.de/hof

Hofer Zoo
Hier sind Tiere aus allen Kon-
tinenten zu Lande, zu Wasser 
und in der Luft anzutreff en: 
Aff en, Vögel, Ziegen, Schafe 
und auch Luchse, Wasch-
bären und Erdmännchen. Der 
Hofer Zoo ist sehr familienori-
entiert. Alte Plauener Str. 40, Hof 

Hof-Hofer Zoo © Luca Scheuring /
 Tourist-Information Hof

Naila
Einst ein blühender Bergbau-
ort, hat sich Naila in fast sieben 
Jahrhunderten seit der ersten 
urkundlichen Erwähnung im 
Jahre 1343 zu einem ansehn-
lichen Handwerks-, Handels-, 
Dienstleistungs-, Schul- und 
Ferienort entwickelt. 
Treff punktDeutschland.de/naila

© Stadt Naila

Helmbrechts 
Helmbrechts verbindet Natur, 
Action und Kultur: Erleben Sie 
den Frankenwald, das Wellen-
bad Aquawell und spannende 
Events wie die Kulturwelten 
– ideal für Erholung, Sport und 
Unterhaltung.
Treff punktDeutschland.de/helmbrechts

© Stadt HelmbrechtsTherme Bad Steben
Das moderne Thermal-
bad bietet eine Vielzahl von 
Innen- und Außenpools mit 
unterschiedlichen Tempera-
turen, um die Bedürfnisse der 
Besucher zu erfüllen. Die ex-
klusive Saunalandschaft sorgt 
für zusätzliche Erholung 
Badstraße 31, Bad Steben

© Andreas Hub / laif / Tourist-Information 
Bayerisches Staatsbad Bad Steben 

Summa-Park mit 
Fernweh-Park
Teil des Summa-Parks ist der 
„Fernweh-Park“ der im Mai 
2018 offi  ziell eröff net wurde.
Zu sehen sind hier Ortsschil-
der und Schildergrüße aus 
aller Welt. 
Fabrikstraße 11, Oberkotzau 

© Markt Oberkotzau

Selbitz
Die Bockpfeiferstadt Selbitz 
liegt im idyllischen Naturpark 
Frankenwald. Der Anger, das 
grüne Herz der Stadt, lädt mit 
seinem Wasserspielplatz zum 
Verweilen ein. Wanderungen im 
romantischen Selbitztal, sind 
ein  besonderes Naturerlebnis. 
Treff punktDeutschland.de/selbitz

Wiesenfest, Selbitz
© Thomas Meyer

Hirschsprung
Am Ende des sogenann-
ten Jungfernstegs steht 
ein Hirsch, der gerade zum 
Sprung ansetzt. Der Hirsch 
erinnert an eine Sage aus 
dem Jahr 1822 und kann bei 
einer Wanderung durch das 
wildromantische Höllental 
entdeckt werden. Höllental, Naila

 
© Detlef Danitz / Ines Erler
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DONAU-RIES

BEGEHBARE DUSCHE
in 24 Stunden
BIS ZU 100% FÖRDERUNG *ab Pflegegrad 1

Kostenlose Vorort-Beratung

Mit Bauschutt Entsorgung
und Endreinigung

Inkl. Antragstellung
und direkter Abrechnung
mit der Pflegekasse

08272 9949645

DONAU-RIESDONAU-RIES

BEGEHBARE DUSCHE

g

in 24 Stunden
BIS ZU 100% FÖRDERUNG *ab Pflegegrad 1

Kostenlose Vorort-Beratung

Mit Bauschutt Entsorgung
und Endreinigung

Inkl. Antragstellung
und direkter Abrechnung
mit der Pflegekasse

08272 9949645

DONAU-RIESDONAU-RIESDONAU-RIESDONAU-RIESDONAU-RIESDONAU-RIES

gg

DONAU-RIES

eerraattuunngg

Mit Bauschutt Entsorgung

und direkter Abrechnung

Carmen Engel

Ihr Verkaufsinnendienst

Wie kann ich Ihnen helfen?

Tel.: 09191 723260
Fax. 09191 723242 

c.engel@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich bin für Sie da...

�� Rollladenkästen ��� Fenster
�� Rollläden in Holz, Holz-Alu, Kunststoff und Alu
�� Jalousien ��� Fenster- und Schiebeläden
�� Sonnenschutz ��� Haustüren
�� Markisen ��� Zimmertüren
�� Garagentore ��� Wintergärten
�� Fliegengitter ��� Kundendienst

GmbH

Neubau – Umbau – Sanierung

ROLLADEN – SCHREINEREI

700 m2 AUSSTELLUNG

IHR PARTNER ZUM BAU
Ingolstadt-Irgertsheim · Erchanstraße 22
Tel. (0 84 24) 89 19-0 · info@funk-in.de · www.funk-in.de

FUNK
komplett
perfekt

Küchenträume auf 800 qm
Planung,

Herstellung

und Montage

aus einer

Hand!

86701 Rohrenfels • Schloßstraße 2 • Tel. 0 84 31 - 67 18 88 • www.kempfle-kuechenhaus.de

Neuburg an der Donau 
Am Südpark 14 
Tel. 08431-537120
neuburg@mein-boettcher.de

Rain am Lech
Neuburger Str. 22
Tel. 09090-95980
rain@mein-boettcher.de

www.mein-boettcher.de
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Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG

Mit einer Anzeige...

die Oma und den Opa

ganz stolz machen.

Anzeige online aufgeben
anzeigen.wittich.de

Gerne auch telefonisch unter Tel. 09191 7232-0


